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RS OGH 1983/3/9 3Ob25/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

EO §351 Abs2

Rechtssatz

§ 351 Abs 2 EO sagt nicht, daß nur ein abgesonderter Rekurs unzulässig ist, sondern daß im Teilungsverfahren

ergehende Beschlüsse des Richters mit Ausnahme des Beschlusses, wodurch die Teilung endgültig bestimmt wird,

mittels Rekurs überhaupt nicht angefochten werden können.

Entscheidungstexte

3 Ob 25/83
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